
 

 

  
Alle Ämter und Dienststellen der Stadtverwaltung finden Sie unter www.stadt-koeln.de oder im örtlichen Telefonbuch. 
 
Fragen zu den Dienstleistungen der Stadt Köln beantwortet Ihnen montags – freitags von 7:00 – 19:00 Uhr gerne das Call-Center: 0221/221-0  

 

 
 

  

 Stadt Köln - Bürgeramt Innenstadt 
Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln 

 

Frau XXX 
50735 Köln 

 

Bürgeramt Innenstadt 

Anregungen und Beschwerden an Rat und Bezirksvertretun-

gen 

Bezirksrathaus Innenstadt 
Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln 
Auskunft Herr Droske, Zimmer 411 
Telefon 0221 221-26144, Telefax 0221 221-26005 
E-Mail geschaeftsstelle-anregungen-beschwerden@stadt-koeln.de 
Internet www.stadt-koeln.de 
 
Sprechzeiten 
Montag bis Freitag : 08.00 bis 12.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
 

KVB Haltestellen Dom/Hbf, Heumarkt, Rathaus 

 

Ihr Schreiben Mein Zeichen   Datum 

 02/11/6 Dr  29.02.2012 
 
Ihre Beschwerde vom 12.01.2012 gegen Frau Beigeordnete Reker und ihre Mit-
arbeiter 
 
Sehr geehrte Frau XXX, 
 
inzwischen liegt mir eine Antwort des zuständigen Dezernates vor. Demnach wurde 
bereits ihre Eingabe vom 05.08.2011 an das Dezernat von Frau Reker als Dienstauf-
sichtsbeschwerde gewertet. Mit Schreiben vom 09.09.2011 wurden Sie über das Er-
gebnis der Prüfung Ihres Beschwerdeanliegens informiert. Ein dienstliches Fehlver-
halten der zuständigen Mitarbeiterin wurde ausgeschlossen. 
 
Aufgrund Ihrer weiteren Schreiben vom 20.10.11, 31.10.11, 23.11.11 und 18.12.12 
hat die Verwaltung Sie zuletzt mit Schreiben vom 11.01.2012 über den nach wie vor 
unveränderten Sachstand informiert. 
 
Da es sich bei Beschwerden über das dienstliche Verhalten von Beschäftigten der 
Stadtverwaltung um eine interne Angelegenheit in der Verantwortung des Oberbür-
germeisters handelt, bestimmt die Hauptsatzung der Stadt Köln, dass diese Dienst-
aufsichtsbeschwerden nicht im Ausschuss für Anregungen und Beschwerden behan-
delt werden.  
 
Ich werde den Ausschuss über das Ergebnis informieren und verbleibe 
mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Dr. Ulrich Höver 
 


